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Zu den Vorschlägen der Sektionen der Schweiz. Offiziers¬

gesellschaft zur Reorganisation des Wehrwesens.

Von Oberstdivisionär Sonderegger,
Chef der Generalstabsabteilung des eidg. Militärdepartements.

(Schluß.)

Baselstadt wirft die Frage auf, ob den für die Landwehr
bestimmten Kommandanten ihre Bestimmung vorher mitgeteilt
werden soll, oder ob dies erst bei der Kriegsmobilmachung zu
geschehen habe. Das erstere ist wohl geboten; zweckmäßigerweise
sollte, falls die Belastung mit Geschäften dadurch nicht zu groß
wird, auch die Führung der Korpskontrolle von diesem künftigen
Landwehr-Kommandanten besorgt werden. Daß er dadurch versucht
sein könnte, die Ausbildung seiner Auszügertruppe zu vernachlässigen,

wie Baselstadt befürchtet, würde seinem Pflichtbewußtsein
und der Energie seiner Vorgesetzten ein schlechtes Zeugnis
ausstellen. Uebrigens bedeutet für ihn jederzeit sein Auszugs-Friedens-
kommando die greifbare Wirklichkeit, das Landwehr-Kommando die
ferne Eventualität.

Der Gefahr, die ebenfalls Baselstadt befürchtet, daß die Offiziere
sich nicht bereit finden lassen werden, die Dienste für den höhern
Grad zu leisten ohne sichere Aussicht befördert zu werden, kann
dadurch begegnet werden, daß diese Anforderungen für den höheren
Grad aufgeteilt und zum Teil noch dem niedrigeren Grade
aufgehängt werden, so zum Beispiel die Zentralschule I als Bedingung
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